
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 Oö. BAG § 5
 Oö. BAG - Oö. Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2020

Die Zuordnung der einzelnen Berufsquali-kationen zu den Quali-kationsniveaus des Art. 11 der RL 2005/36/EG erfolgt

jeweils in den landesrechtlichen Regelungen der betre6enden beru7ichen Tätigkeit oder im Zuge des jeweiligen

Anerkennungsverfahrens.

In Kraft seit 21.07.2017 bis 31.12.9999
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